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2. Der Mongolische Stamm, 550 Mill. Farbe gelb,
Augen schwarz-braun, klein, schief nach oben gezogen, Wangen
hervorragend, Nase klein, stumpf, breit, Haare schwarz, zottig,
Bart schwach, Kiefer zurückgezogen, Kinn vorstehend. — Bewohnt
Mittel- und Ost-Asien bis gegen Nord-Amerika hin.

3. Der Amerikanische Stamm, 13 Mill. Farbe roth¬
braun, Gesichtszüge stark hervortretend, Stirn niedrig, Haar
schwarz, straff, Bart schwach. — Bewohnte früher ganz Amerika,
jetzt nur noch die inneren unkultivirten Gegenden.

4. Der Malayische Stamm, 100 Mill. Farbe braun,
bald heller, bald dunkler, Haar großlockig, schwarz, Nase breit am
Grunde, Stirn hervortretend, Lippen ausgeworfen. — Bewohnt
die malayischen und australischen Inseln.

5. Der Aethiopische Stamm, 200 Mill. Farbe schwarz,
Haar schwarz, kraus, wollig, Stirn schmal, flach, geneigt, Nase
klein, stumpf, Lippen stark aufgeworfen, der Kopf nach dem Scheitel
wie zusammengedrückt, Kiefer hervorragend, Gliederbau robust. —
Bewohnt Mittel- und Süd-Afrika und Neu-Guinea.

6. Der Neuholländische Stamm. Farbe schwarz, Haar
schwarz, aber nicht wollig, Stirn breiter, niedriger, Nase sehr breit
und stumpf, Lippen dick und aufgetrieben, der Kopf mehr kugelig
gestaltet, Kiefer sehr hervorragend. Gliederbau auffallend schlank,
schmächtig, fast affenförmig. — Bewohnt Neu-Holland und Neu-
Guinea.

Nach der Art ihres Zusammenlebens in wilde Bölker
(Jäger, Fischer, Hirten, auch Nomaden — und in ansäßige Völker,
welche von Ackerbau, Viehzucht, Gewerben, Künsten, Handel leben.
— Die seßhaften Völker bilden, um sich gegenseitig zu unterstützen
und zu schützen, größere Vereine oder Staaten, worin wir theils
Einherrschaften, Monarchien, theils Viel- oder Volksherrschaften,
Demokratie, theils Adelsherrschaft, Oligarchie, finden. —
Die Staatsoberhäupter führen je nach der Größe des Staates
verschiedene Titel, als: Kaiser (Czaar, Sultan oder Padischa,
Taikun), König (Schah, Chan), Großherzoz, Herzog, Fürst (Dei,
Scheik, Emir, Radscha) rc. Ihre Würde ist meist erblich. — Die
republikanischen Staaten haben einen Präsidenten an der Spitze,
welcher auf eine durch das Gesetz bestimmte Reihe von Jahren ge¬
wählt wird. — Die Stadt eines Staates, in welcher der Monarch
wohnt, oder in welcher sich der Hauptsitz der Regierung besindet,
heißt Residenz- und Hauptstadt. —


